
BayDiV: § 15 Ersatzmaßnahmen

§ 15  Ersatzmaßnahmen 
 
1Im Fall vorübergehender technischer Störungen der elektronischen Bußgeldaktenführung kann durch die 
Bußgeldbehörde angeordnet werden, dass bei der Bußgeldbehörde vorübergehend eine Ersatzakte in 
Papierform geführt wird. 2Diese ist in die elektronische Form zu übertragen, sobald die Störung behoben ist.


